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Aktuell gültige Fassung Neue Fassung 
Betriebsatzung 

für den Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer  
Kindertagesstätten der Stadt Dessau-Roßlau (DeKiTa) 

 
Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 sowie § 121 Abs. 1 des Kommunalver-
fassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kommunalverfassungsgesetz-KVG LSA) vom 17. Juni 2014 - 
verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Kommu-
nalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur 
Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften 
(Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
2014 S. 288) in Verbindung mit dem § 4 Abs. 2 des Gesetzes 
über kommunale Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Ei-
genbetriebsgesetz-EigBG) vom 24.03.1997 (GVBl. LSA 1997 S. 
446), zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA S. 288, 339) geändert, hat der Stadtrat der Stadt 
Dessau-Roßlau am 29.04.2015 folgende Betriebssatzung für 
den Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten der Stadt 
Dessau-Roßlau beschlossen: 
 

§ 1 
Name, Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes 

 
(1) Der Eigenbetrieb DeKiTa der Stadt Dessau-Roßlau führt 

den Namen Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten – De-
KiTa und wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und 
finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unter-
nehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit auf Grundlage 
der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Betriebssat-
zung geführt. 

 
(2) Gegenstand des Eigenbetriebes ist der Betrieb von Kin-

derkrippen, Kindergärten, Horte für  schulpflichtige Kinder 
und Kindertagesstätten als kombinierte Tageseinrichtun-
gen.  

 
(3) Zweck des Eigenbetriebes ist die Betreuung, Bildung und 

Erziehung der Kinder in Kindertageseinrichtungen im 
Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des 
Kindes orientierten Gesamtkonzeption. In den Kinderta-
geseinrichtungen soll die Gesamtentwicklung des Kindes 
altersgerecht gefördert werden. Durch allgemeine und 
erzieherische Hilfen und Bildungsangebote soll die kör-
perliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes 
angeregt und seine Gemeinschaftsfähigkeit gefördert und 
Benachteiligungen ausgeglichen werden. In den Tages-
einrichtungen soll die Integration gefördert werden, um 
auf diese Weise zur Verbesserung der Chancengleichheit 
beizutragen. Die Betreuungs- und Förderungsangebote 
sollen sich pädagogisch und organisatorisch an den Be-
dürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren. Sie 
sollen insbesondere den Erwerb sozialer Kompetenzen 
wie Selbständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und 
Gemeinschaftsfähigkeit, Toleranz und Akzeptanz gegen-
über anderen Menschen, Kulturen und Lebensweisen, 
sowie die Ausbildung von geistigen und körperlichen Fä-
higkeiten, insbesondere zum Erwerb von Wissen und 
Können, einschließlich der Gestaltung von Lernprozes-
sen, fördern. 

 
(4) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des 

Eigenbetriebes erfolgen nach den Vorschriften des Drit-
ten Buches des Handelsgesetzbuches. 

 
(5) Der Eigenbetrieb erhebt die Elternbeiträge von den Sor-

geberechtigten und erlässt hierzu im Namen und im Auf-
trag der Stadt Dessau-Roßlau die Beitragsbescheide. Für 
die Beitreibung von Forderungen bedient sich der Eigen-
betrieb der zuständigen Ämter der Stadt Dessau-Roßlau.  

 
(6) Der Betrieb kann alle seine Betriebszwecke fördernde 

oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte sowie Hilfs- 
und Nebengeschäfte betreiben. 

Betriebsatzung 
für den Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer  

Kindertagesstätten der Stadt Dessau-Roßlau (DeKiTa) 
 
Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 sowie § 121 Abs. 1 des Kommunalver-
fassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfas-
sungsgesetz-KVG LSA) vom 17. Juni 2014 - verkündet als 
Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungs-
rechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung 
sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsre-
formgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014 S. 288) in 
Verbindung mit dem § 4 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale 
Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz-
EigBG) vom 24.03.1997 (GVBl. LSA 1997 S. 446), zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288, 
339) geändert, hat der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau am 
25.05.2016 folgende Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 
Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten der Stadt Dessau-Roßlau 
beschlossen: 
 

§ 1 
Name, Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes 

 
(1) Der Eigenbetrieb DeKiTa der Stadt Dessau-Roßlau führt 

den Namen Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten – De-
KiTa und wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und 
finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unter-
nehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit auf Grundlage 
der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Betriebssat-
zung geführt. 

 
(2) Gegenstand des Eigenbetriebes ist der Betrieb und die 

Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen  und Ein-
richtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Trä-
gerschaft der Stadt Dessau-Roßlau.  

 
(3) Zweck des Eigenbetriebes ist insbesondere die Betreu-

ung, Bildung und Erziehung der Kinder in Kindertagesein-
richtungen im Rahmen einer auf die Förderung der Per-
sönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption. In 
den Kindertageseinrichtungen soll die Gesamtentwick-
lung des Kindes altersgerecht gefördert werden. Durch 
allgemeine und erzieherische Hilfen und Bildungsange-
bote soll die körperliche, geistige und seelische Entwick-
lung des Kindes angeregt und seine Gemeinschaftsfä-
higkeit gefördert und Benachteiligungen ausgeglichen 
werden. In den Tageseinrichtungen soll die Integration 
gefördert werden, um auf diese Weise zur Verbesserung 
der Chancengleichheit beizutragen. Die Betreuungs- und 
Förderungsangebote sollen sich pädagogisch und orga-
nisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 
Familien orientieren. Sie sollen insbesondere den Erwerb 
sozialer Kompetenzen wie Selbständigkeit, Verantwor-
tungsbereitschaft und Gemeinschaftsfähigkeit, Toleranz 
und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, Kulturen 
und Lebensweisen, sowie die Ausbildung von geistigen 
und körperlichen Fähigkeiten, insbesondere zum Erwerb 
von Wissen und Können, einschließlich der Gestaltung 
von Lernprozessen, fördern. 

 
(4) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des 

Eigenbetriebes erfolgen nach den Vorschriften des Drit-
ten Buches des Handelsgesetzbuches. 

 
(5) Der Eigenbetrieb erhebt die Elternbeiträge von den Sor-

geberechtigten und erlässt hierzu im Namen und im Auf-
trag der Stadt Dessau-Roßlau die Beitragsbescheide. Für 
die Beitreibung von Forderungen bedient sich der Eigen-
betrieb der zuständigen Ämter der Stadt Dessau-Roßlau.  

 
(6) Der Betrieb kann alle seine Betriebszwecke fördernde 

oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte sowie Hilfs- 
und Nebengeschäfte betreiben. 
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§ 2 

Gemeinnützigkeit 
 

(1) Der Eigenbetrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 Absatz 2 Ziffer 1 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgaben-
ordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Li-
nie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 

(2) Mittel des Eigenbetriebes dürfen nur für die satzungsmäßi-
gen Zwecke verwendet werden. Die Stadt Dessau-Roßlau 
erhält keine Zuwendungen aus Mitteln des Eigenbetriebes. 

 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Eigenbetriebes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 
(4) Die Stadt Dessau-Roßlau erhält bei Auflösung des Eigen-

betriebes oder Wegfall seines bisherigen Zwecks nicht 
mehr als den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinla-
gen zurück. Das diesen Wert übersteigende Vermögen des 
Eigenbetriebes ist in diesem Falle von der Stadt Dessau-
Roßlau ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu 
verwenden. Der Beschluss über die Verwendung des Ver-
mögens darf erst nach Einwilligung des Finanzamtes aus-
geführt werden.  

 
 

§ 3 
Stammkapital und Betriebsvermögen 

 
(1) Gemäß § 12 Abs. 2 EigBG wird von der Festsetzung des 

Stammkapitals abgesehen. 
 
(2) Zum Betriebsvermögen des Eigenbetriebes gehören sämt-

liche für Betrieb, Verwaltung und Bewirtschaftung notwen-
digen Grundstücke und Gebäude sowie alle beweglichen 
Vermögensgegenstände der Kindertagesstätten in Träger-
schaft der Stadt Dessau-Roßlau. 

 
 

§ 4 
Organe des Eigenbetriebes 

 
Organe des Eigenbetriebes sind: 
 

- Betriebsleitung 
- Betriebsausschuss 
- Stadtrat 

 
§ 5 

Betriebsleitung 
 
(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird ein Betriebsleiter auf 

Vorschlag des Betriebsausschusses durch den Stadtrat im 
Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister bestellt.  
 

(2) Der Eigenbetrieb wird vom Betriebsleiter selbständig gelei-
tet, soweit nicht durch das EigBG oder diese Satzung et-
was anderes bestimmt ist. Dem Betriebsleiter obliegt ins-
besondere die laufende Betriebsführung. Dazu gehören al-
le Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes 
laufend notwendig sind. Er ist für die innere Organisation 
des Betriebes, die Wirtschaftsführung, die Durchführung 
des Rechnungswesens sowie alle sonstigen finanzwirt-
schaftlichen und administrativen Angelegenheiten im Rah-
men des Wirtschaftsplanes verantwortlich. 

 
(3) Der Betriebsleiter vertritt den Eigenbetrieb im Rahmen der 

ihm durch diese Satzung zugewiesenen Aufgaben. 
 

(4) Für den Fall der Verhinderung des Betriebsleiters beauf-
tragt dieser in Abstimmung mit dem Betriebsausschuss ei-

 
§ 2 

Gemeinnützigkeit 
 

(1) Der Eigenbetrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 Absatz 2 Ziffer 1 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgaben-
ordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Li-
nie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 

(2) Mittel des Eigenbetriebes dürfen nur für die satzungsmäßi-
gen Zwecke verwendet werden. Die Stadt Dessau-Roßlau 
erhält keine Zuwendungen aus Mitteln des Eigenbetriebes. 

 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Eigenbetriebes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 
(4) Die Stadt Dessau-Roßlau erhält bei Auflösung des Eigen-

betriebes oder Wegfall seines bisherigen Zwecks nicht 
mehr als den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinla-
gen zurück. Das diesen Wert übersteigende Vermögen des 
Eigenbetriebes ist in diesem Falle von der Stadt Dessau-
Roßlau ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu 
verwenden. Der Beschluss über die Verwendung des Ver-
mögens darf erst nach Einwilligung des Finanzamtes aus-
geführt werden.  

 
 

§ 3 
Stammkapital und Betriebsvermögen 

 
(1) Gemäß § 12 Abs. 2 EigBG wird von der Festsetzung des 

Stammkapitals abgesehen. 
 
(2) Zum Betriebsvermögen des Eigenbetriebes gehören sämt-

liche für Betrieb, Verwaltung und Bewirtschaftung notwen-
digen Grundstücke und Gebäude sowie alle beweglichen 
Vermögensgegenstände der Kindertagesstätten in Träger-
schaft der Stadt Dessau-Roßlau. 

 
 

§ 4 
Organe des Eigenbetriebes 

 
Organe des Eigenbetriebes sind: 
 

- Betriebsleitung 
- Betriebsausschuss 
- Stadtrat 

 
§ 5 

Betriebsleitung 
 
(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird ein Betriebsleiter auf 

Vorschlag des Betriebsausschusses durch den Stadtrat im 
Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister bestellt.  
 

(2) Der Eigenbetrieb wird vom Betriebsleiter selbständig gelei-
tet, soweit nicht durch das EigBG oder diese Satzung et-
was anderes bestimmt ist. Dem Betriebsleiter obliegt ins-
besondere die laufende Betriebsführung. Dazu gehören al-
le Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes 
laufend notwendig sind. Er ist für die innere Organisation 
des Betriebes, die Wirtschaftsführung, die Durchführung 
des Rechnungswesens sowie alle sonstigen finanzwirt-
schaftlichen und administrativen Angelegenheiten im Rah-
men des Wirtschaftsplanes verantwortlich. 

 
(3) Der Betriebsleiter vertritt den Eigenbetrieb im Rahmen der 

ihm durch diese Satzung zugewiesenen Aufgaben. 
 

(4) Für den Fall der Verhinderung des Betriebsleiters beauf-
tragt dieser in Abstimmung mit dem Betriebsausschuss ei-
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nen Bediensteten mit seiner Vertretung.  
 

(5) Zu den Aufgaben der laufenden Betriebsführung zählen: 
 

a) ständig wiederkehrende Geschäfte (z. B. Beschaffun-
gen für den Verwaltungsbedarf sowie der Bedarf für 
die Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen, 
Werk- und Dienstverträge im üblichen Rahmen), 

b) die Entscheidung in Personalangelegenheiten, insbe-
sondere die Begründung und Beendigung von Dienst- 
und Arbeitsverträgen, sowie die Wahrnehmung perso-
nalrechtlicher Befugnisse gegenüber den beim Eigen-
betrieb beschäftigten Arbeitern und Angestellten,  

c) notwendige Instandhaltungsarbeiten, 
d) die Entscheidung über bauliche Maßnahmen und In-

vestitionen bis höchstens 100.000 EUR im Einzelfall, 
e) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstü-

cken sowie Verfügungen über das Vermögen des Ei-
genbetriebes bis höchstens 50.000 EUR, 

f) Vergaben nach VOL und VOB bis zu 100.000 EUR im 
Einzelfall, 

g) Vergabe von Architektenleistungen nach HOAI bis 
50.000 EUR im Einzelfall,  

h) die Gewährung von Darlehen und der Abschluss ver-
gleichbarer Rechtsgeschäfte bis höchstens 2.500 
EUR,  

i) der Abschluss von Mietverträgen und vergleichbaren 
Rechtsgeschäften mit einem Jahresbetrag bis höchs-
tens 25.000 EUR, 

j) der Abschluss sonstiger Verträge mit einer Verpflich-
tung bis höchstens 25.000 EUR pro Jahr. 

 
 
 
 
 
 
 

(6) Der Betriebsleiter ist für die wirtschaftliche Führung des 
Eigenbetriebes verantwortlich.  
 

(7) Bei der Vergabe von Aufträgen ist der Betriebsleiter an die 
VOB, die VOL und die VOF gebunden. Er informiert den 
Betriebsausschuss vierteljährlich über die von ihm getroffe-
nen wesentlichen Vergabeentscheidungen. 

 
(8) Der Betriebsleiter bereitet in Angelegenheiten des Betrie-

bes die Beschlüsse des Stadtrates und des Betriebsaus-
schusses vor und vollzieht deren Beschlüsse. Der Be-
triebsausschuss soll den Betriebsleiter in wesentlichen An-
gelegenheiten des Betriebes hören.  

 
(9) Der Betriebsleiter hat den Oberbürgermeister bzw. dessen 

Vertreter über alle wichtigen Angelegenheiten des Betrie-
bes rechtzeitig zu unterrichten und in allen Fragen Auskunft 
zu erteilen. 

 
(10) Der Betriebsleiter hat dem Oberbürgermeister bzw. dessen 

Vertreter und dem Betriebsausschuss vierteljährlich Zwi-
schenberichte zur Abwicklung des Wirtschaftsplanes vorzu-
legen. Er hat ihm Auskunft, insbesondere über die wirt-
schaftliche Entwicklung des Betriebes, zu erteilen. Er hat 
den Oberbürgermeister unverzüglich zu informieren, wenn 
Erfolg gefährdende Mehraufwendungen oder Mindererträge 
zu erwarten sind. Die Pflicht zur Vorlage an den Betriebs-
ausschuss bleibt hiervon unberührt. 

 
 

§ 6 
Betriebsausschuss 

 
(1) Der Betriebsausschuss besteht aus 10 stimmberechtigten 

Mitgliedern und zwar              
- dem Oberbürgermeister, 

nen Bediensteten mit seiner Vertretung.  
 

(5) Zu den Aufgaben der laufenden Betriebsführung zählen: 
 

a) ständig wiederkehrende Geschäfte (z. B. Beschaffun-
gen für den Verwaltungsbedarf sowie der Bedarf für 
die Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen, 
Werk- und Dienstverträge im üblichen Rahmen), 

b) die Entscheidung in Personalangelegenheiten, insbe-
sondere die Begründung und Beendigung von Dienst- 
und Arbeitsverträgen, sowie die Wahrnehmung per-
sonalrechtlicher Befugnisse gegenüber den beim Ei-
genbetrieb beschäftigten Arbeitern und Angestellten,  

c) notwendige Instandhaltungsarbeiten, 
d) die Entscheidung über bauliche Maßnahmen und In-

vestitionen bis höchstens 100.000 EUR im Einzelfall, 
e) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstü-

cken sowie Verfügungen über das Vermögen des Ei-
genbetriebes bis höchstens 50.000 EUR, 

f) Vergaben nach VOL und VOB bis zu 100.000 EUR im 
Einzelfall, 

g) Vergabe von Architektenleistungen nach HOAI bis 
50.000 EUR im Einzelfall,  

h) die Gewährung von Darlehen und der Abschluss ver-
gleichbarer Rechtsgeschäfte bis höchstens 2.500 
EUR,  

i) der Abschluss von Mietverträgen und vergleichbaren 
Rechtsgeschäften mit einem Jahresbetrag bis höchs-
tens 25.000 EUR,  

j) die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen (Sponsoringleistungen) bis 1.000 
EUR je Einzelfall, 

k) die Stundung von Forderungen bis zu 5.000 EUR so-
wie den Erlass und die Niederschlagung von Forde-
rungen bis zu 2.500 EUR 

l) der Abschluss sonstiger Verträge mit einer Verpflich-
tung bis höchstens 25.000 EUR pro Jahr. 

 
(6) Der Betriebsleiter ist für die wirtschaftliche Führung des 

Eigenbetriebes verantwortlich.  
 

(7) Bei der Vergabe von Aufträgen ist der Betriebsleiter an die 
VOB, die VOL und die VOF gebunden. Er informiert den 
Betriebsausschuss vierteljährlich über die von ihm getroffe-
nen wesentlichen Vergabeentscheidungen. 

 
(8) Der Betriebsleiter bereitet in Angelegenheiten des Betrie-

bes die Beschlüsse des Stadtrates und des Betriebsaus-
schusses vor und vollzieht deren Beschlüsse. Der Be-
triebsausschuss soll den Betriebsleiter in wesentlichen An-
gelegenheiten des Betriebes hören.  

 
(9) Der Betriebsleiter hat den Oberbürgermeister bzw. dessen 

Vertreter über alle wichtigen Angelegenheiten des Betrie-
bes rechtzeitig zu unterrichten und in allen Fragen Auskunft 
zu erteilen. 

 
(10) Der Betriebsleiter hat dem Oberbürgermeister bzw. dessen 

Vertreter und dem Betriebsausschuss vierteljährlich Zwi-
schenberichte zur Abwicklung des Wirtschaftsplanes vorzu-
legen. Er hat ihm Auskunft, insbesondere über die wirt-
schaftliche Entwicklung des Betriebes, zu erteilen. Er hat 
den Oberbürgermeister unverzüglich zu informieren, wenn 
Erfolg gefährdende Mehraufwendungen oder Mindererträge 
zu erwarten sind. Die Pflicht zur Vorlage an den Betriebs-
ausschuss bleibt hiervon unberührt. 

 
 

§ 6 
Betriebsausschuss 

 
(1) Der Betriebsausschuss besteht aus 10 stimmberechtigten 

Mitgliedern und zwar              
- dem Oberbürgermeister, 
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- acht Stadträten, die von den Fraktionen nach Maßgabe 
des § 47 Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA  be-
nannt werden und  
- einem Beschäftigten des Eigenbetriebes, der aufgrund ei-
ner Vorschlagsliste des Personalrates vom Stadtrat bestellt 
wird. 
 
Für jedes von den Fraktionen benannte bzw. vom Stadtrat 
bestellte Mitglied soll ein Vertreter bestimmt werden. § 47 
Abs. 4 Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA  bleibt da-
von unberührt.  
 

(2) Vorsitzender des Betriebsausschusses gemäß § 8 Abs. 2 
Satz 5 EigBG ist der Oberbürgermeister oder ein von ihm 
namentlich benannter Vertreter. Für den Verhinderungsfall 
des Vertreters kann der Oberbürgermeister einen weiteren 
Vertreter bestimmen. Ist in der Sitzung kein Vorsitzender 
anwesend, so übernimmt ein aus der Mitte des Betriebs-
ausschusses gewählter Stadtrat den Vorsitz. 
 

(3) Der Betriebsausschuss ist ein beschließender Ausschuss 
im Sinne der KVG LSA. 

 
(4) Der Oberbürgermeister muss Beschlüssen des Betriebs-

ausschusses widersprechen, wenn er der Auffassung ist, 
dass diese rechtswidrig sind. Der Oberbürgermeister kann 
ihnen widersprechen, wenn übergeordnete Belange der 
Stadt Dessau-Roßlau entgegenstehen. Der Widerspruch ist 
innerhalb von 14 Tagen schriftlich einzulegen und zu be-
gründen. Er hat aufschiebende Wirkung. Die Angelegenheit 
ist daraufhin unverzüglich dem Stadtrat zur Entscheidung 
vorzulegen. Unbeschadet dessen richtet sich die Be-
schlussfassung und das weitere Verfahren im Betriebsaus-
schuss nach den Vorschriften des Kommunalverfassungs-
gesetzes - KVG LSA  des Landes Sachsen-Anhalt. 

 
(5) Der Betriebsleiter nimmt an den Sitzungen des Betriebs-

ausschusses beratend teil. Er ist auf Verlangen verpflichtet, 
zu den Beratungspunkten Stellung zu nehmen und Aus-
künfte zu erteilen. 

 
(6) Darüber hinaus kann der Betriebsausschuss sonstige 

Personen, insbesondere Sachverständige, zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten beratend heranziehen. 

 
(7) Der Betriebsausschuss bereitet alle Angelegenheiten des 

Eigenbetriebes vor, die der Entscheidung des Stadtrates 
vorbehalten sind. Er überwacht die Geschäftsführung des 
Eigenbetriebes durch den Betriebsleiter. 

 
(8) Dem Betriebsausschuss werden alle Angelegenheiten des 

Eigenbetriebes, die weder der Beschlussfassung des 
Stadtrates bedürfen noch in die Zuständigkeit des Ober-
bürgermeisters oder des Betriebsleiters fallen, zur eigenen 
Entscheidung übertragen. Der Betriebsausschuss ent-
scheidet insbesondere über: 
a) die Durchführung von Baumaßnahmen und sonstigen 

Investitionen in Höhe von mehr als 100.000 EUR bis 
höchstens 500.000 EUR im Einzelfall, 

b) den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken im Wertumfang von mehr als 50.000 
EUR bis höchstens 250.000 EUR, 

c) Verfügungen über das Vermögen des Eigenbetriebes 
im Wertumfang von mehr als 50.000 EUR bis höchs-
tens 250.000 EUR, 

d) Vergaben nach VOL und VOB im Wertumfang von 
mehr als 100.000 EUR sowie von Architektenleistun-
gen nach HOAI in Höhe von mehr als 50.000 EUR im 
Einzelfall, 

e) die Gewährung von Darlehen und den Abschluss ver-
gleichbarer Rechtsgeschäfte, soweit diese 2.500 EUR 
übersteigen bis höchstens 50.000 EUR, 

f) den Abschluss von Mietverträgen und vergleichbaren 
Rechtsgeschäften ohne Nebenkosten mit einem Jah-

- acht Stadträten, die von den Fraktionen nach Maßgabe 
des § 47 Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA  be-
nannt werden und  
- einem Beschäftigten des Eigenbetriebes, der aufgrund ei-
ner Vorschlagsliste des Personalrates vom Stadtrat bestellt 
wird. 
 
Für jedes von den Fraktionen benannte bzw. vom Stadtrat 
bestellte Mitglied soll ein Vertreter bestimmt werden. § 47 
Abs. 4 Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA  bleibt da-
von unberührt.  
 

(2) Vorsitzender des Betriebsausschusses gemäß § 8 Abs. 2 
Satz 5 EigBG ist der Oberbürgermeister oder ein von ihm 
namentlich benannter Vertreter. Für den Verhinderungsfall 
des Vertreters kann der Oberbürgermeister einen weiteren 
Vertreter bestimmen.  
 
 
 

(3) Der Betriebsausschuss ist ein beschließender Ausschuss 
im Sinne der KVG LSA. 

 
(4) Der Oberbürgermeister muss Beschlüssen des Betriebs-

ausschusses widersprechen, wenn er der Auffassung ist, 
dass diese rechtswidrig sind. Der Oberbürgermeister kann 
ihnen widersprechen, wenn übergeordnete Belange der 
Stadt Dessau-Roßlau entgegenstehen. Der Widerspruch ist 
innerhalb von 14 Tagen schriftlich einzulegen und zu be-
gründen. Er hat aufschiebende Wirkung. Die Angelegenheit 
ist daraufhin unverzüglich dem Stadtrat zur Entscheidung 
vorzulegen. Unbeschadet dessen richtet sich die Be-
schlussfassung und das weitere Verfahren im Betriebsaus-
schuss nach den Vorschriften des Kommunalverfassungs-
gesetzes - KVG LSA  des Landes Sachsen-Anhalt. 

 
(5) Der Betriebsleiter nimmt an den Sitzungen des Betriebs-

ausschusses beratend teil. Er ist auf Verlangen verpflichtet, 
zu den Beratungspunkten Stellung zu nehmen und Aus-
künfte zu erteilen. 

 
(6) Darüber hinaus kann der Betriebsausschuss sonstige 

Personen, insbesondere Sachverständige, zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten beratend heranziehen. 

 
(7) Der Betriebsausschuss bereitet alle Angelegenheiten des 

Eigenbetriebes vor, die der Entscheidung des Stadtrates 
vorbehalten sind. Er überwacht die Geschäftsführung des 
Eigenbetriebes durch den Betriebsleiter. 

 
(8) Dem Betriebsausschuss werden alle Angelegenheiten des 

Eigenbetriebes, die weder der Beschlussfassung des 
Stadtrates bedürfen noch in die Zuständigkeit des Ober-
bürgermeisters oder des Betriebsleiters fallen, zur eigenen 
Entscheidung übertragen. Der Betriebsausschuss ent-
scheidet insbesondere über: 
a) die Durchführung von Baumaßnahmen und sonstigen 

Investitionen in Höhe von mehr als 100.000 EUR bis 
höchstens 500.000 EUR im Einzelfall, 

b) den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken im Wertumfang von mehr als 50.000 
EUR bis höchstens 250.000 EUR, 

c) Verfügungen über das Vermögen des Eigenbetriebes 
im Wertumfang von mehr als 50.000 EUR bis höchs-
tens 250.000 EUR, 

d) Vergaben nach VOL und VOB im Wertumfang von 
mehr als 100.000 EUR sowie von Architektenleistun-
gen nach HOAI in Höhe von mehr als 50.000 EUR im 
Einzelfall, 

e) die Gewährung von Darlehen und den Abschluss ver-
gleichbarer Rechtsgeschäfte, soweit diese 2.500 EUR 
übersteigen bis höchstens 50.000 EUR, 

f) den Abschluss von Mietverträgen und vergleichbaren 
Rechtsgeschäften ohne Nebenkosten mit einem Jah-
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resbetrag von mehr als 25.000 EUR, 
g) den Abschluss sonstiger Verträge mit einer Verpflich-

tung von mehr als 25.000 EUR pro Jahr, sofern es 
sich nicht um Geschäfte der laufenden Betriebsfüh-
rung i. S. d. § 5 Abs. 3 dieser Satzung handelt, 

h) die Stundung von Forderungen über 5.000 Euro sowie 
den Erlass und die Niederschlagung von Forderungen 
über 2.500 Euro; 

i) den Vorschlag an das Rechnungsprüfungsamt zur 
Bestellung des Abschlussprüfers.  

 
 
 
 
 

§ 7 
Stadtrat 

 
Der Stadtrat entscheidet in allen Angelegenheiten des Eigenbe-
triebes, die ihm durch das Kommunalverfassungsgesetz - KVG 
LSA vorbehalten sind. 
Der Stadtrat kann insbesondere die Beschlussfassung über die 
folgenden Angelegenheiten nicht übertragen: 

a) die Änderung der Rechtsform; 
b) die Auflösung des Eigenbetriebes; 
c) den Erlass, die Änderung und Aufhebung der Be-

triebssatzung; 
d) die Bestätigung und Änderung des Wirtschaftsplans; 
e) die Feststellung des Jahresabschlusses und die Be-

handlung des Jahresergebnisses; 
f) die Bestellung und Abberufung des Betriebsleiters, im 

Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister, sowie 
dessen Entlastung; 

g) die Beschlussfassung über die Aufgabe der Nutzung 
eines Grundstückes als städtische Kindertagesstätte; 

h) Verfügungen über das Vermögen des Eigenbetriebes 
im Wertumfang von mehr als 250.000 Euro; 

i) die Durchführung von Baumaßnahmen und sonstigen 
Investitionen in Höhe von mehr als 500.000 Euro im 
Einzelfall; 

j) die Gewährung von Darlehen und der Abschluss ver-
gleichbarer Rechtsgeschäfte von mehr als 50.000 Eu-
ro; 

k) die Beschlussfassung zur Bedarfs- und Entwicklungs-
planung (BEP); 

l) der Erwerb, die Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken im Wert von mehr als 250.000 Euro 

m) gesetzlich oder durch Hauptsatzung vorbehaltene 
Aufgaben.  

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
Wirtschaftsführung, Rechnungswesen, Jahresabschluss 

 
(1) Hinsichtlich der Erhaltung des Sondervermögens, der 

Wirtschaftsführung, des Rechnungswesens und des Jah-
resabschlusses gelten die Bestimmungen des Eigenbe-
triebsgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung. 
 

(2) Der Betrieb ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
führen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
(3) Die Betriebsleitung hat alljährlich bis zum 30. September 

dem Oberbürgermeister für das folgende Wirtschaftsjahr 
einen Wirtschaftsplan (§ 16 EigBG) nebst Finanzplan (§17 
EigBG) vorzulegen. Der Oberbürgermeister bringt den 
Wirtschaftsplan nach Behandlung im Betriebsausschuss 
zur Bestätigung in den Stadtrat ein. 

resbetrag von mehr als 25.000 EUR, 
g) den Abschluss sonstiger Verträge mit einer Verpflich-

tung von mehr als 25.000 EUR pro Jahr, sofern es 
sich nicht um Geschäfte der laufenden Betriebsfüh-
rung i. S. d. § 5 Abs. 3 dieser Satzung handelt, 

h) die Stundung von Forderungen über 5.000 EUR bis zu 
15.000 EUR sowie den Erlass und die Niederschla-
gung von Forderungen über 2.500 EUR bis zu 10.000 
EUR; 

i) die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen (Sponsoringleistungen) von 1.000 
EUR bis höchstens 50.000 EUR je Einzelfall, 

j) den Vorschlag an das Rechnungsprüfungsamt zur 
Bestellung des Abschlussprüfers.  

 
§ 7 

Stadtrat 
 
Der Stadtrat entscheidet in allen Angelegenheiten des Eigenbe-
triebes, die ihm durch das Kommunalverfassungsgesetz - KVG 
LSA vorbehalten sind. 
Der Stadtrat kann insbesondere die Beschlussfassung über die 
folgenden Angelegenheiten nicht übertragen: 

a) die Änderung der Rechtsform; 
b) die Auflösung des Eigenbetriebes; 
c) den Erlass, die Änderung und Aufhebung der Be-

triebssatzung; 
d) die Bestätigung und Änderung des Wirtschaftsplans; 
e) die Feststellung des Jahresabschlusses und die Be-

handlung des Jahresergebnisses; 
f) die Bestellung und Abberufung des Betriebsleiters, im 

Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister, sowie 
dessen Entlastung; 

g) die Beschlussfassung über die Aufgabe der Nutzung 
eines Grundstückes als städtische Kindertagesstätte; 

h) Verfügungen über das Vermögen des Eigenbetriebes 
im Wertumfang von mehr als 250.000 EUR; 

i) die Durchführung von Baumaßnahmen und sonstigen 
Investitionen in Höhe von mehr als 500.000 EUR im 
Einzelfall; 

j) die Gewährung von Darlehen und der Abschluss ver-
gleichbarer Rechtsgeschäfte von mehr als 50.000 
EUR; 

k) die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen (Sponsoringleistungen) von mehr 
als 50.000 EUR je Einzelfall; 

l) die Stundung von Forderungen ab 15.000 EUR sowie 
den Erlass und die Niederschlagung von Forderungen 
ab 10.000 EUR; 

m) die Beschlussfassung zur Bedarfs- und Entwicklungs-
planung (BEP); 

n) der Erwerb, die Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken im Wertumfang von mehr als 250.000 
EUR; 

o) gesetzlich oder durch Hauptsatzung vorbehaltene 
Aufgaben.  

 
§ 8 

Wirtschaftsführung, Rechnungswesen, Jahresabschluss 
 

(1) Hinsichtlich der Erhaltung des Sondervermögens, der 
Wirtschaftsführung, des Rechnungswesens und des Jah-
resabschlusses gelten die Bestimmungen des Eigenbe-
triebsgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung. 

 
(2) Der Betrieb ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 

führen. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

(3) Die Betriebsleitung hat alljährlich bis zum 30. September 
dem Oberbürgermeister für das folgende Wirtschaftsjahr 
einen Wirtschaftsplan (§ 16 EigBG) nebst Finanzplan (§17 
EigBG) vorzulegen. Der Oberbürgermeister bringt den 
Wirtschaftsplan nach Behandlung im Betriebsausschuss 
zur Bestätigung in den Stadtrat ein. 
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(4) Für die Änderung und Ausführung des Wirtschaftsplans 

sind die Vorschriften der §§ 16 ff. EigBG maßgeblich. 
 

 
§ 9 

Jahresabschluss und Lagebericht 
 
(1) Der Betriebsleiter hat für den Schluss eines jeden Wirt-

schaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Ver-
lustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresab-
schluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. 

 
(2) Jahresabschluss und Lagebericht sind innerhalb von sechs 

Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und 
dem Oberbürgermeister vorzulegen. Dieser leitet die Unter-
lagen unverzüglich an das Rechnungsprüfungsamt weiter. 

 
(3) Die Jahresabschlussprüfung soll innerhalb von neun Mona-

ten nach Ende des Geschäftsjahres abgeschlossen sein. 
 
(4) Nach Abschluss der Jahresabschlussprüfung hat der 

Oberbürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt zusammen mit dem Bericht über die Jahresab-
schlussprüfung zunächst dem Betriebsausschuss zur Vor-
beratung und sodann mit dem Ergebnis der Vorberatung 
dem Stadtrat zur Feststellung zuzuleiten. 

 
 

§ 10 
Kassen-, Finanz- und Kreditwirtschaft 

 
(1) Der Eigenbetrieb bewirtschaftet die Geldmittel selbst. 

 
(2) Die Gesamtbeträge der im Vermögensplan vorgesehenen 

Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen sowie der 
Höchstbetrag der Kassenkredite werden vom Stadtrat fest-
gesetzt. 

 
(3) Vorhaben des Eigenbetriebes, deren Kosten aus Mitteln 

des Vermögenshaushaltes der Stadt ganz oder teilweise zu 
decken sind, dürfen erst in Angriff genommen werden, 
wenn die hierfür vorgesehenen Einnahmen bei der Stadt 
eingegangen sind oder wenn der rechtzeitige Eingang bei 
der Stadt rechtlich und tatsächlich gesichert ist bzw. wenn 
die vorherige Zustimmung der Stadt vorliegt. 

 
 

§ 11 
Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form. 

 
 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Dessau-Roßlau, den 29. April 2015 
 
 
 
 
Peter Kuras 
Oberbürgermeister 
 

 
(4) Für die Änderung und Ausführung des Wirtschaftsplans 

sind die Vorschriften der §§ 16 ff. EigBG maßgeblich. 
 

 
§ 9 

Jahresabschluss und Lagebericht 
 
(1) Der Betriebsleiter hat für den Schluss eines jeden Wirt-

schaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Ver-
lustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresab-
schluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. 

 
(2) Jahresabschluss und Lagebericht sind innerhalb von vier 

Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und 
dem Oberbürgermeister vorzulegen. Dieser leitet die Unter-
lagen unverzüglich an das Rechnungsprüfungsamt weiter. 

 
(3) Die Jahresabschlussprüfung soll innerhalb von neun Mona-

ten nach Ende des Geschäftsjahres abgeschlossen sein. 
 
(4) Nach Abschluss der Jahresabschlussprüfung hat der 

Oberbürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt zusammen mit dem Bericht über die Jahresab-
schlussprüfung zunächst dem Betriebsausschuss zur Vor-
beratung und sodann mit dem Ergebnis der Vorberatung 
dem Stadtrat zur Feststellung zuzuleiten. 

 
 

§ 10 
Kassen-, Finanz- und Kreditwirtschaft 

 
(1) Der Eigenbetrieb bewirtschaftet die Geldmittel selbst. 

 
(2) Die Gesamtbeträge der im Finanzplan vorgesehenen 

Verpflichtungs- und Kreditermächtigungen sowie der 
Höchstbetrag der Kassenkredite werden vom Stadtrat fest-
gesetzt. 

 
(3) Vorhaben des Eigenbetriebes, deren Kosten aus Mitteln 

des Finanzplan der Stadt ganz oder teilweise zu decken 
sind, dürfen erst in Angriff genommen werden, wenn die 
hierfür vorgesehenen Einzahlungen bei der Stadt einge-
gangen sind oder wenn der rechtzeitige Eingang bei der 
Stadt rechtlich und tatsächlich gesichert ist bzw. wenn die 
vorherige Zustimmung der Stadt vorliegt. 

 
 

§ 11 
Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form. 

 
 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Betriebssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Zugleich tritt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 
Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten – DeKiTa  vom 29. April 
2015 (Amtsblatt der Stadt Dessau-Roßlau, Ausgabe Nr. 08/2015 
Seite 16-18) außer Kraft. 
 
 
Dessau-Roßlau, den  
 
 
 
 
Peter Kuras 
Oberbürgermeister 

 

 


